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1 Anlass und Ausgangssituation 

1.1 Erfordernis der Planaufstellung 

Anlass für die zu erstellende Umweltprüfung ist die 1. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See" der Gemeinde 
Neuried, OT Schutterzell gemäß § 2 Abs. 4 BauGB. 

Die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitge-
lände am See" ist ein bauplanungsrechtliches Vorhaben nach Anlage 1 
Nr. 18.7 zum UVPG, das nicht UVP-pflichtig ist bzw. für das keine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalles durchzuführen ist, da die Schwellenwerte, in Be-
zug auf die Grundfläche, nicht überschritten werden (§§ 3a und 3b UVPG). 

Mit der Änderung und Erweiterung des B-Plans sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Realisierung des geplanten Bürgerhauses mit Stellplät-
zen nordwestlich des Sees und Sportheims am östlichen Ortsrand von Schut-
terzell geschaffen werden (s. Begründung B-Plan). 

1.2 Verfahrensstand 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuried hat die Aufstellung der 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See" 
beschlossen. 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Vorfeld der Erstellung einer Umweltprüfung 
festzulegen, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der um-
weltschützenden Belange für die Abwägung zu erfolgen hat. 
Dieser Verfahrensschritt "Scoping" wurde im Rahmen der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt. 

1.3 Lage im Raum / Geltungsbereich 

Planausschnitt: Luftbild  

 
(Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-Wü, 2018 und  

Büro Fischer 2021)  
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Das Planungsgebiet umfasst insgesamt ca. 0,81 ha und liegt im Nordosten der 
Gemeinde Neuried, OT Schutterzell. Der Geltungsbereich der 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See" 
überlagert einen Großteil des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am 
See". 

Gesamtfläche  
B-Plan "Sport- und Freizeitgelände am See" ca. 0,81 ha 

davon 

- überlagerte Fläche (orange) ca. 0,69 ha 

- Neuausweisung (grün) ca. 0,12 ha 
 

Planausschnitt: Übersichtsplan 

 
(Quelle: Büro Fischer, 2021) 
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Planausschnitt: "Sport- und Freizeitgelände am See" 

 
(Quelle: Gemeinde Neuried, OT. Schutterzell, 1996) 

 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung umfasst den Bereich 
des Sportheims, die westlich angrenzende Parkplatzfläche sowie den Bereich 
nördlich des Sportheims mit Zufahrt (Straße "Am Sportplatz") sowie einen Teil 
des südlich verlaufenden Wirtschaftswegs und ein geringer Anteil der angren-
zenden landwirtschaftlichen Fläche. 

Im Nordosten grenzt ein Rasen-Fußballplatz an das Planungsgebiet. Der Gel-
tungsbereich wird durch den Schutterzeller See im Nordwesten begrenzt. Im 
Süden schließen sich Landwirtschaftsflächen, die als Acker bewirtschaftet 
werden an. 

Die Erschließung des Baugebiets erfolgt über die vorhandene Straße "Am 
Sportplatz". 
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2 Rechtsgrundlagen und Ziele des Umweltschutzes 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine 
Umweltprüfung durchzuführen. In der Umweltprüfung sind die voraussichtlich 
erheblichen Umweltauswirkungen, die durch die Aufstellung des Bebauungs-
plans vorbereitet werden, zu ermitteln. 

 

In einem Umweltbericht, der gemäß Anlage 1 BauGB zu erstellen ist, werden 
die umweltrelevanten Belange dargestellt. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a 
BauGB Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den glei-
chen Verfahrensschritten wie die Begründung. 

In der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung sind als Ergebnisse der 
Umweltprüfung der Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und 
Bedenken zu berücksichtigen. In einer Zusammenfassenden Erklärung (Um-
welterklärung) ist nach Abschluss des Bauleitverfahrens darzulegen, inwieweit 
die Anregungen der Behörden berücksichtigt wurden. 

Nach Realisierung der Planung sind gemäß § 4ac BauGB die Gemeinden ver-
pflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen zu überwachen, um insbeson-
dere unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen frühzeitig entgegenwir-
ken zu können. 

Der Umweltbericht trifft gemäß § 34 BNatSchG Aussagen, ob eine Beeinträch-
tigung von Natura 2000-Gebieten erfolgt. Des Weiteren werden auch Aussa-
gen zur Betroffenheit des allgemeinen und besonderen Artenschutzes gemäß 
§ 39 und § 44 BNatSchG getroffen. 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs 2011 gemäß § 1a Abs. 5 BauGB 
soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Entsprechende Maßnah-
men wie Begrünung, Reduzierung des Versiegelungsgrades werden im Um-
weltbericht innerhalb der Schutzgüter Klima, Boden und Wasser behandelt. 
Technische Maßnahmen für den Klimaschutz werden im Bebauungsplan be-
rücksichtigt. 

Gemäß § 1a Abs. 3 i.V.m. § 18 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes und der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz) in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt 
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flä-
chen oder Maßnahmen im Bebauungsplan oder auch an anderer Stelle. Nach 
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Ein-
griffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig wa-
ren. 
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2.2 Umweltziele 

Mensch - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§§ 1 u. 3 
BImSchG, § 1 (6) BauGB) 

- Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern (§ 1 (6) BauGB) 

- Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung sowie Belange der Erholung (§ 1 (6) BauGB) 

- Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) BauGB) 

- Bemessungsgrundlage: Orientierungswerte der DIN 18005 (Schall-
schutz im Städtebau) 

Fläche - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a 
(2) BauGB 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2017, Reduzierung der 
Flächenneuinanspruchnahme auf max. 30 ha/Tag bis 2030 

Boden - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden (§§ 1 u. 4 
BBodSchG, § 1a (2) BauGB) 

- Erhalt von natürlichen Bodenfunktionen sowie von Funktion als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte (§§ 1 u. 2 BBodSchG) 

Wasser - Sichern der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen (§ 1 WHG) 

- Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie Schutz vor nachteili-
gen Veränderungen (§ 6 (1) WHG) 

- Erhalt der Grundwasserneubildung (§ 12 WG) 

- Erhalt der natürlichen oder naturnahe Gewässer einschließlich ihrer 
Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen (§ 1 (3) BNatSchG) 

- Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser (§ 55 WHG) 

- Erhalt des natürlichen Zustands von Gewässern  beim Gewässeraus-
bau (§ 67 WHG) 

Klima/Luft - Schutz von Flächen mit bioklimatischen und / oder lufthygienischen 
Funktionen (§§ 1 (6) u. 1a (5) BauGB, § 1 (3) BNatSchG) 

- Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, 
die der Anpassung an den Klimawandel dienen (§ 1a (5) BauGB) 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2017, Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen um mind. 40 % bis 2020 gegenüber 1990 

Pflanzen-/Tierwelt 
und biologische 
Vielfalt 

- Vermeidung/Ausgleich/Ersatz von erheblichen Beeinträchtigungen / 
Eingriffen von Natur und Landschaft (§§ 13 - 15 BNatSchG, §§ 14 u. 15 
NatSchG) 

- Schutz von biologischer Vielfalt sowie Tier-  und Pflanzenpopulationen 
(§ 1 (6) BauGB, § 1 BNatSchG)  

- Schutz der Natura 2000-Gebiete (§ 1 (6) BauGB, § 2 BNatSchG) 

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG  

- Ziele und Vorgaben der Schutzgebiete: NSG, Nationalpark, Biosphä-
renreservat, LSG, Naturpark, Naturdenkmal, geschützter Landschafts-
bestandteil, gesetzlich geschützte Biotope (§§ 23 - 30 BNatSchG) 

Landschafts-/ 
Ortsbild 

- Berücksichtigung des Landschaftsbildes (§§ 1 (6) u. 1a (3) BauGB) 

- Erhalt von Naturlandschaften und historisch gewachsenen Kulturland-
schaften zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswerts (§ 1 (4) BNatSchG) 



Gemeinde Neuried, OT Schutterzell    
1. Änd. u. Erweit. B-Plan "Sport- und Freizeitgelände am See" Umweltbericht 

  Planungsbüro Fischer Seite 6 

Günterstalstr. 32    79100 Freiburg   Tel. 0761/70342-0 Stand: 17.03.2023 

Kultur- und Sach-
güter 

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung (§ 1 (5) BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange von Baukultur, Denkmalschutz, Denk-
malpflege (§ 1 (6) BauGB) 

- Schutz/Erhalt der Kulturdenkmale (§§ 1, 2, 6 u. 8 DSchG) 

2.3 Methodik – Anwendung Eingriffsregelung 

Im Rahmen der Eingriffsregelung werden die Schutzgüter getrennt bewertet. 

Das Schutzgut Boden wird gemäß dem Leitfaden "Bewertung von Boden nach 
ihrer Leistungsfähigkeit", Heft Bodenschutz 23, Stand 2010, und der Arbeits-
hilfe "Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung", 
Heft Bodenschutz 24, Stand 2012, unter Berücksichtigung der Angaben der 
Bodenkarte von Baden-Württemberg, M. 1 : 50.000 des GeoLa (Integrierte 
Geowissenschaftliche Landesaufnahme) bearbeitet. 
Der Bewertung der vier Bodenfunktionen "Natürliche Bodenfruchtbarkeit", 
"Ausgleichskörper im Wasserkreislauf", "Filter und Puffer für Schadstoffe" und 
"Standort für naturnahe Vegetation" erfolgt entsprechend ihrer Leistungsfähig-
keit gemäß der Ökokontoverordnung (ÖKVO), Stand 2010 für den IST-Zu-
stand (Bestandswert) und den Planungszustand (ÖKVO). 

Für das Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt wird bei der Bewertung das Biotop-
typenmodell der Ökokontoverordnung verwendet. Nach dem Bewertungsmo-
dell wird jedem vorhandenen Biotoptyp eine Wertigkeit in Form eines Punkte-
werts zugeordnet. Je höher der Punktewert ist, desto wertvoller ist der Bio-
toptyp. Durch Multiplikation des Biotopwerts mit der Fläche, die der Biotoptyp 
einnimmt, und Addition der einzelnen Flächenwerte ergibt sich ein Gesamtwert 
für das Planungsgebiet. 
Anschließend werden aufbauend auf den Zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans die zu erwartenden Biotoptypen nach der ÖKVO bilanziert. 
Es erfolgt eine Gegenüberstellung des Bestandwerts mit dem Planungswert 
bei den Schutzgütern Boden und Pflanzen-/Tierwelt. In der Regel ergibt sich 
ein Ausgleichsdefizit, das durch Maßnahmen außerhalb des Bebauungsplans 
auszugleichen ist. 

Für die Schutzgüter Boden und Pflanzen-/Tierwelt werden entsprechende Be-
standskarten erstellt. 

Die Eingriffe in die Schutzgüter Mensch, Fläche, Wasser, Klima/Luft, Land-
schafts-/Ortsbild sowie Kultur- und Sachgüter werden verbal-argumentativ 
unter Berücksichtigung der "Empfehlung für die Bewertung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft in der Bauleitplanung" (August 2016) sowie die "Ermitt-
lung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen sowie deren Um-
gebung" (Oktober 2015), Prof. Chr. Küpfer, bewertet. 
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3 Planerische Vorgaben 

3.1 Übergeordnete Planungen 

Regionalplan Südlicher Oberrhein 
Nach Aussage des Regionalplans Südlicher Oberrhein (2019) handelt es sich 
bei dem Planungsgebiet um landwirtschaftliche Fläche. Eine kleine Teilfläche 
davon ist als landwirtschaftliche Fläche der Vorrangstufe 1 ausgewiesen. 
Im Südosten befindet sich in räumlicher Nähe der Regionale Grünzug. 

Planausschnitt: Regionalplan Südlicher Oberrhein 

 
 (Quelle: RVSO, 2019) 

Flächennutzungsplan 
Der Geltungsbereich der 1. Änd. und Erw. des Bebauungsplans "Sport- und 
Freizeitgelände am See" ist in der 9. Änd. des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Neuried als geplante Gemeinbedarfsfläche (SCH 1) dargestellt.  
Der FNP steht kurz vor der Offenlage. Somit ist davon auszugehen, dass mit 
Satzungsbeschluss die Bebauungsplanänderung als aus dem FNP entwickelt 
gilt.  
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Planausschnitt: 9. Änd. Flächennutzungsplan Neuried 

 
(Quelle: Büro Fischer , Januar 2023) 

3.2 Schutzgebiete 

Planausschnitt: 

 
  

(Quelle: LUBW, Abfrage März 2021)  
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Tabelle: 

Legende:  = direkt betroffen  = angrenzend  / = nicht betroffen 

FFH-Gebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name: Untere Schutter und Unditz / Nr.: 7513341, ca. 120 m südöstlich 

/ 

FFH-Mähwiese, gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie 
Name / Nr.: 

/ 

EG-Vogelschutzgebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 

Name: Kinzig-Schutter-Niederung / Nr.: 7513441, ca. 360 m nordöstlich 

/ 

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 des BNatSchG  
Name / Nr.:  

/ 

Naturparke gemäß § 27 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG 
Name: Schwarzwald Mitte/Nord / Nr.: 7, ca. 705 m südöstlich 

/ 

Naturdenkmale gemäß § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG 
Name: Die Unditz begleitender Uferbewuchs südöstlich der K 5339 / Nr.: 175133174552 

ca. 130 m südöstlich 
Name: Feldgehölz östlich Schutterzell / Nr.: 175133174981 ca. 185 m südöstlich 

/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 a des LWaldG 
Name / Nr.: 

/ 

Bodenschutzwald gemäß § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemäß § 30a des LWaldG,  
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 31 des LWaldG und Erholungs-
wald gemäß § 33 des LWaldG 

/ 

Waldschutzgebiete gemäß § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald) 
Name / Nr.: 

/ 

Biotopverbund / trockene, mittlere, feuchte Standorte gemäß § 21 BNatSchG / 

Biotopverbund / Wildtierkorridor gemäß § 21 BNatSchG  

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemäß § 51-53 des WHG und § 45 des WG 
Name / Nr.: 

/ 

Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG / 

Risikogebiet gemäß § 78b des WHG  
Überflutungsfläche HQ-extrem 

  

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 des WHG und § 29 des WG  
Name: / Nr.:  

/ 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gemäß § 61 des BNatSchG  (1. Ordnung) und § 
47 des NatSchG (1. und 2. Ordnung) 

/ 

Regionaler Grünzug, lt. RVSO, ca. 90 m südöstlich   

Grünzäsur, lt. RVSO / 

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, lt. RVSO  / 

Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkommen, lt. RVSO  

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz, lt. RVSO ca. 180 m nordöstlich / 

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe I, lt. Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg / RVSO 

kleine Teilfläche im Süden  
 

Denkmale gemäß §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen nach 
§ 19 des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des DSchG 

/ 

(Quelle: LUBW, RVSO) 
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Europäisches Netz "Natura 2000" 
Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen vom Oktober 
2005 und den Nachmeldevorschlägen für Baden-Württemberg nach der FFH-
Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium Ländlicher Raum 
liegen für den Vorhabenbereich direkt keine Hinweise auf das Vorkommen ei-
nes gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogelschutzgebietes 
bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekriterien erfüllen, vor.  

Das FFH-Gebiet "Untere Schutter und Unditz" (Nr.: 7513341) befindet sich 
ca. 120 m südöstlich vom Planungsgebiet. 

Das Vogelschutzgebiet "Kinzig-Schutter-Niederung" (Nr.: 7513441) befin-
det sich ca. 360 m nordöstlich vom Planungsgebiet. 

Aufgrund der räumlichen Nähe des Planungsgebiets der 1. Änd. und Erw. 
des Bebauungsplanes "Sport- und Freizeitgelände am See" zu einem Na-
tura 2000-Gebiet ist die Durchführung einer Natura 2000-Verträglichkeits-
vorprüfung erforderlich (s. Kapitel 4). 

Hochwasserschutz 
Das Planungsgebiet befindet sich zum Teil in einer HQ extrem - Überflutungsflä-
che. 

Planausschnitt: Hochwassergefahrenkarte 

 

(Quelle: LUBW Abfrage März 2021) 

Eine Ausweisung als Baugebiet ist aus wasserschutzrechtlicher Sicht 
unter Beachtung der erforderlichen Vorsorgemaßnahmen möglich.  
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4 Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung 

4.1 Rechtliche Vorgaben 

Gemäß FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist für Vorhaben, die ein beson-
deres Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen können, eine Prüfung auf Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzu-
führen (§ 34 Abs. 1  + 2 BNatSchG). 

Eine Natura 2000-Vorprüfung hat zum Ziel zu ermitteln, ob die Erhaltungsziele 
von Natura 2000-Gebieten möglicherweise durch den Bebauungsplan beein-
trächtigt werden. Falls dies eintritt, muss eine Verträglichkeitsprüfung durch-
geführt werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur 
durch Projekte und Pläne, die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind, hervor-
gerufen werden, sondern insbesondere auch von solchen außerhalb dieser 
Gebiete, indem aus solchen Projekten oder Plänen entsprechende Auswirkun-
gen auf die Gebiete in ihren für die Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile 
resultieren. 

Das FFH-Gebiet "Untere Schutter und Unditz" (Nr.: 7513-341) befindet sich 
ca. 120 Meter südöstlich des Planungsgebiets. 

Das Vogelschutzgebiet "Kinzig-Schutter-Niederung" (Nr.: 7513-441) be-
findet sich ca. 360 m nordöstlich des Planungsgebiets. Aufgrund der Entfer-
nung zum Geltungsbereich ist das Vogelschutzgebiet durch das Vorhaben 
nicht betroffen.  

4.2 Vorprüfung 

Die Gemeinde Neuried beauftragte Bioplan, Bühl mit der Ausarbeitung einer 
Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung für das in der Nähe liegende FFH-Ge-
biet. 

Die Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung vom 09.01.2023 wird als An-
lage dem Bebauungsplan beigefügt. 

Nach Aussage des Gutachters werden für das FFH-Gebiet "Untere Schutter 
und Unditz" im Standarddatenbogen (Stand Mai 2019) achtzehn Tier- und 
zwei Pflanzenarten des Anhangs II sowie zehn Lebensraumtypen des An-
hangs I der FFH-Richtlinie genannt. Für dieses NATURA 2000 - Gebiet exis-
tiert ein Managementplan (Regierungspräsidium Freiburg 2016). 

Das FFH-Gebiet liegt im Mittleren Oberrheintiefland bzw. der Offenburger 
Rheinebene und umfasst naturnahe Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 
sowie Auenwälder mit Erle und Esche. Zudem sind ausgediente Wiesenge-
biete z.T. mit Streuwiesen sowie Fluss- und Bachläufe vorhanden.   
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Planausschnitt: FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet 

 
(Quelle: LUBW, 2021, Büro Fischer Geltungsbereich Bebauungsplanänderung und -erweiterung, schwarz) 

Die Gutachter kamen zu folgendem Ergebnis: 

Das geplante Vorhaben führt nicht zu Flächenverlusten bei FFH-gebietsrelevanten 
Lebensraumtypen oder bei Lebensstätten FFH-gebietsrelevanter Tier- und Pflanzen-
Arten. 

Für Bechsteinfledermaus, Wimperfledermaus sowie Großes Mausohr können, wie 
auch für andere Fledermaus-Arten, Störungen durch Licht nicht ausgeschlossen wer-
den. Diese können zu einer (vorübergehenden) erheblichen Beeinträchtigung der Le-
bensstätte führen. Dies wird jedoch durch geeignete Maßnahmen verhindert (VM 1 - 
Vermeidung von Lichtemissionen). 

FFH-gebietsrelevante Lebensraumtypen oder Lebensstätten FFH-gebietsrelevanter 
Pflanzenarten sind, da nicht ausgewiesen, ebenfalls nicht betroffen. Alle ausgewie-
senen Flächen für FFH-Lebensraumtypen und Pflanzenarten-Lebensstätten befinden 
sich außerhalb des Geltungsbereichs des Vorhabens. Für sie sind erhebliche Auswir-
kungen durch die Umsetzung des Vorhabens ausgeschlossen. 

Neben den hier zu beurteilenden Beeinträchtigungen durch die Umsetzung des Vor-
habens muss auch geprüft werden, ob Summationswirkungen mit weiteren Projekten 
zu Beeinträchtigungen führen könnten. Aufgrund der Größe dieses NATURA 2000 - 
Gebietes ist ein vollständiger Überblick über Vorhaben, die in das Gebiet eingreifen 
bzw. Auswirkungen haben könnten, nicht möglich. Derzeit sind jedoch keine großflä-
chigen Vorhaben bekannt. Ferner werden Auswirkung durch Maßnahmen verhindert. 
Summationswirkungen sind daher nicht zu erwarten. 
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Nachfolgende Maßnahme, die detailliert in der Natura 2000 Verträglichkeits-
vorprüfung beschrieben ist, wurden von den Gutachtern festgelegt und in die 
Schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen: 

 – Vermeidung von Lichtemissionen 

Zusammenfassendes Fazit der Gutachter: 

Nach der FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung ist nach Kenntnis der Vorkommen 
und der Verbreitung der FFH-gebietsrelevanten Arten von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen, wenn die im Gutachten formulierte Maßnahme 
umfassend und vollständig berücksichtigt wird.  
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich.  

5 Artenschutzrechtliche Prüfung 

5.1 Rechtliche Vorgaben 

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot für besonders ge-
schützte Arten. Dies sind die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Nach einer Bestandserhebung ist im Rahmen der artenschutzrechtlichen 
Prüfung eine Prognose möglicher Beeinträchtigungen zu erstellen. 

Es ist zu prüfen, ob 

 durch die Planung eine erhebliche Störung während der in Satz Nr. 2 
genannten Zeiten eintritt, durch die sich der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population verschlechtert. 

 es zu einer Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art 
(bei regelmäßig benutzten Stätten auch dann, wenn sie aktuell nicht 
besetzt sind) kommt. Die Zerstörung von Nahrungs- und Jagdhabitaten 
ist nur dann relevant, wenn sie einen essentiellen Bestandteil des Ha-
bitats darstellen und z.B. für die betroffenen Individuen nicht an anderer 
Stelle zur Verfügung stehen. 

 es zur Tötung, Verletzung, Entnahme oder Fang von Individuen 
kommt, und ob diese unvermeidbar sind. 

Wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans dazu führen, dass Verbotstat-
bestände eintreten, ist die Planung grundsätzlich nicht zulässig. Es ist jedoch 
eine Ausnahme von den Verboten möglich, wenn zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen, es keine zumutbaren Alter-
nativen gibt und der günstige Erhaltungszustand für die Arten trotz des Ein-
griffs gewährleistet bleibt. 

5.2 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

Das Büro Bioplan, Bühl wurde mit der Erstellung einer artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) von der Gemeinde Neuried beauftragt, in der geprüft wurde, ob 
die Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verletzt werden 
können. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 12.02.2022, aktualisiert 
bzgl. Maßnahmen 23.12.2022 wird als Anlage dem Bebauungsplan beige-
fügt. 
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Nach Aussage der Gutachter  

war prinzipiell mit unterschiedlichen Vorkommen und Betroffenheiten von Arten aus 
den Tiergruppen Vögel (verschiedene Arten), Säugetiere (verschiedene Fledermaus-
Arten), Reptilien (Zaun- und Mauereidechse), Amphibien (Gelbbauchunke und Kreuz-
kröte) zu rechnen. 

Eine Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG konnte bei diesen re-
levanten Arten und Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Für diese Arten bzw. 
Gruppen war eine Überprüfung der Vorkommen erforderlich, welche folgende Ergeb-
nisse erbrachte: 

- Es wird ein Vorkommen planungsrelevanter Vogel-Arten festgestellt. 

- Es wurden keine essentiellen Jagdgebiete oder Leitlinien für Fledermäuse im Gel-
tungsbereich festgestellt, jedoch mehrere Bäume mit Quartierpotential. 

- Es wurde keine Vorkommen der Zaun- und Mauereidechse nachgewiesen. 

- Ein spontanes Auftreten der relevanten Amphibien-Arten Gelbbauchunke und 
Kreuzkröte während der Bauarbeiten ist möglich. 

Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen besteht 
nach fachgutachterlicher Einschätzung keine Betroffenheit und damit auch keine Er-
heblichkeit. Für sie war eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung da-
her nicht notwendig, eine Verletzung von Verboten nach § 44 BNatSchG wird ausge-
schlossen. Diese artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen werden 
im Folgenden daher nicht mehr behandelt: Säugetiere (außer Fledermäuse), Repti-
lien, Amphibien (außer Gelbbauchunke und Kreuzkröte), Fische und Rundmäuler, 
Weichtiere, Spinnentiere, Krebse, Käfer, Libellen, Schmetterlinge, artenschutzrecht-
lich relevante Farn- und Blütenpflanzen sowie Moose. 

Nachfolgende Maßnahmen wurden von dem Gutachter festgelegt und in die 
Schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplans als Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bzw. 
als Zuordnungsfestsetzung aufgenommen: 

Vermeidungsmaßnahmen 

VM 1 - Baufeldräumung 

VM 2 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten 

VM 3 - Vermeidung von Eingriffen in potentielle Fledermausquartiere 

VM 4 - Bauzeitenbeschränkung 

VM 5 - Vermeidung von Lichtemissionen 

VM 6 - Gelbbauchunke und Kreuzkröte 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

CEF 1 - Stilllegungsfläche 

CEF 2 - Kästen für Vögel und Fledermäuse 

Monitoring 

Zusammenfassendes Fazit der Gutachter: 

Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung aller genannten Maßnah-
men wird aus fachgutachterlicher Sicht eine Erfüllung von Verbotstatbeständen 
nach § 44 BNatSchG bei den artenschutzrechtlich relevanten Arten verhindert.  



Gemeinde Neuried, OT Schutterzell    
1. Änd. u. Erweit. B-Plan "Sport- und Freizeitgelände am See" Umweltbericht 

  Planungsbüro Fischer Seite 15 

Günterstalstr. 32    79100 Freiburg   Tel. 0761/70342-0 Stand: 17.03.2023 

6 Derzeitiger Umweltzustand und Auswirkungen der Planung 

Nachfolgend wird der derzeitige Umweltzustand und die Auswirkungen der ge-
planten Bebauung beurteilt. 

6.1 Derzeitiger Umweltzustand 

6.1.1 Mensch  

Unter dem Schutzgut Mensch ist im Allgemeinen die Bevölkerung und im Spe-
ziellen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verstehen. Zur Wahrung die-
ser grundsätzlichen Daseinsfunktionen der Bevölkerung sind vordergründig 
die Schutzziele Wohnen, Regenerationsmöglichkeiten und Erholung zu be-
trachten. 

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um ein zum Großteil unbefestigtes 
Sport- und Freizeitgelände. Das im Südwesten bestehende Sportheim kann 
über die Straße "Am Sportplatz" erreicht werden. Parkplätze befinden sich ge-
genüber dem Sportheim, im Osten des Plangebietes. Diese werden auch zum 
Basketballspielen genutzt. 

Die Siedlungseingrünung erfolgt mittels 15 Birken im Süden des Gebietes. Im 
Nordosten tangiert das Gebiet an einen Rasenfußballplatz. Weiter im Norden 
schließt sich Wohnbebauung an. Erlebbar wird die Flächen durch die Straße 
"Am Sportplatz". Von hier ergibt sich auch eine freie Sicht nach Osten zur Un-
ditz.  

Vorbelastungen für den Menschen im Hinblick auf Lärm und Schadstoffbelas-
tungen sind ggf. durch stattfindende Spiele auf dem Fußballplatz bzw. durch 
das Sportheim mit Parkplatz und bei unsachgemäßer Bewirtschaftung der im 
Süden angrenzenden Landwirtschaftsflächen zu erwarten.  

Für das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Erholungsfunktion wird das Pla-
nungsgebiet in eine mittlere bis hohe Wertigkeit eingestuft. 

 

6.1.2 Fläche  

Nach Aussage des Regionalplans Südlicher Oberrhein (2019) handelt es sich 
bei dem Planungsgebiet um landwirtschaftliche Fläche. Fläche. Eine kleine 
Teilfläche davon ist als landwirtschaftliche Fläche der Vorrangstufe 1 ausge-
wiesen. 

Der Geltungsbereich der 1. Änd. und Erw. des Bebauungsplans "Sport- und 
Freizeitgelände am See" ist in der 9. Änd. des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Neuried als geplante Gemeinbedarfsfläche (SCH 1) dargestellt.  
Der FNP steht kurz vor der Offenlage. Somit ist davon auszugehen, dass mit 
Satzungsbeschluss die Bebauungsplanänderung als aus dem FNP entwickelt 
gilt.  

Da es sich nach Aussage des Regionalplans Südlicher Oberrhein (2019) nur 
bei einer kleinen Teilfläche um Landwirtschaftsflächen der Flurbilanz Stufe 1 
handelt, die eine besondere Bedeutung für die Landwirtschaft haben, ist das 
Schutzgut Fläche mit mittlerer Wertigkeit für das Planungsgebiet zu bewerten. 
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6.1.3 Boden  

Durch den Bebauungsplan werden Flächen überplant, die z. T. nicht bebaut 
und versiegelt sind. Die nicht versiegelten Flächen im Süden des Planungsge-
biets nehmen vielfältige ökologische Funktionen wahr und stellen eine land-
bauwürdige Fläche mit hoher Qualität dar.  

(s. Naturschutzrechtliche Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Boden) 

Von einer Vorbelastung für das Schutzgut Boden ist im Nordwesten im Bereich 
des bestehenden Gebäudes (Sportheims) sowie die daran anschließenden 
versiegelten Flächen und im Südosten durch die Versieglung des Parkplatzes 
auszugehen. 

Nach Aussage des Amts für Wasserwirtschaft und Bodenschutz LRA Orten-
aukreis, (Stellungnahme vom 04.06.2011 im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden) befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
eine altlastenrelevante Fläche. Es handelt sich dabei um die Altablagerung 
"Ritte", Objekt-Nr. 03655 (Abraum der früher gemeindeeigenen Kiesgrube auf 
Flst.Nr. 1809), die auf Beweisniveau "BN 1" in "A = Ausschneiden und Archi-
vieren" eingestuft wurde. 

6.1.4 Grundwasser  

Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserleiters "Quar-
täre/Pliozäne Sande und Kiese im Oberrheingraben", der eine hohe Bedeu-
tung für das Grundwasserdargebot besitzt. (LUBW-Abfrage 2021). 

Da bereits auf Teilflächen Versiegelung und Bebauung vorhanden ist, ist die 
Grundwasserneubildung im Planungsgebiet reduziert. Dem Schutzgut Grund-
wasser wird für das Planungsgebiet aufgrund der Vorbelastungen eine mittlere 
Wertigkeit zugeordnet. 

6.1.5 Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Im Westen an 
das Gebiet angrenzend befindet sich der Schutterzeller See. 

Nach Aussage der Hochwassergefahrenkarte befindet sich das Planungsge-
biet im Südwesten in einer HQ extrem - Überflutungsfläche  

Das Schutzgut Oberflächengewässer wird für das Planungsgebiet mit geringer 
Wertigkeit eingestuft. 

6.1.6 Klima/Luft  

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich teilweise um bebaute und versiegelte 
Flächen. Die bestehende Grünfläche im Norden und die kleine landwirtschaft-
liche Teilfläche stellen Kaltluftentstehungsgebiete dar und wirken sich positiv 
auf das Kleinklima aus. Die hier gebildete Kalt- bzw. Frischluft hat aufgrund 
der Hauptwindrichtung aus Süden Einfluss auf die Siedlungsfläche von Schut-
terzell. 
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Kartenausschnitt: Windrose 

 
(Quelle: LUBW, 2021) 

Vorbelastungen sind durch Bebauung und Versiegelung vorhanden. 

Das Schutzgut Klima wird für das Planungsgebiet aufgrund der Vorbelastun-
gen in eine mittlere Wertigkeit eingestuft. 

6.1.7 Pflanzen- und Tierwelt  

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um das Sportheim mit Außengelände, 
das Spielmöglichkeiten für Kinder beinhaltet und von einer Hecke umgeben 
ist. Nördlich des Sportheims befindet sich westlich der Zufahrtsstraße "Am 
Sportplatz" eine Wiesenfläche. Bei dem Bereich östlich der Sportplatzstraße 
handelt es sich um eine Asphaltfläche, die zum Parken, aber auch als Basket-
ballspielfeld genutzt wird. 

15 große Birken grenzen diesen Bereich zur freien Landschaft ab, die acker-
baulich genutzt wird.  

Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung und -erweiterung befindet 
sich eine Teilfläche des landwirtschaftlich genutzten Flst.Nr. 2012. 

(s. Naturschutzrechtliche Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Pflanzen-/Tier-
welt) 

Bzgl. der Tierarten wird auf die artenschutzrechtliche Prüfung (s. Kap.5) ver-
wiesen. 
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6.1.8 Landschafts-/Ortsbild  

Das Planungsgebiet liegt im Nordosten der Gemeinde Neuried, OT Schutter-
zell und ist geprägt im Westen durch das bestehende Sportheim mit Außen-
gelände. Westlich der Zufahrtsstraße ist derzeit eine Wiesenfläche. Die östli-
chen Flächen, die z.T. asphaltiert sind, sind von den 15 großen Birken entlang 
der Straße "Am Sportplatz" und am Siedlungsrand geprägt. 

Die Baumreihe stellt eine sehr gute Einbindung der Siedlungsfläche dar. 

Das Schutzgut Landschaft-/Ortsbild wird in eine mittlere bis hohe Wertigkeit 
eingestuft. 

6.1.9 Kultur- und sonstige Schutzgüter  

Ein Vorkommen von Denkmalen und Gesamtanlagen gemäß DSchG inner-
halb des Planungsgebiets ist nicht bekannt. 

6.2 Umweltauswirkungen der Planung 

Bei der Abschätzung der Umwelterheblichkeit konnte auf die Ergebnisse des 
nachfolgenden Gutachtens zurückgegriffen werden: 

 Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung,  
erstellt von Bioplan, Bühl, 09.01.2023 

 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
erstellt von Bioplan Bühl, 12.02.2022,  
aktualisiert bzgl. Maßnahmen 23.12.2022 

 Lärmschutzgutachten Nr. 6477/1362,  
erstellt von Büro für Schallschutz Dr. Jans, 29.03.2022 

Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen sind zu berücksichtigen: 

 Baubedingte Wirkfaktoren 

- Temporäre Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtung 

- Lärm, Stäube und Erschütterungen durch Baustellenfahrzeuge und 
sonstige Geräte im Gebiet und ggf. angrenzend  

- Unfälle während der Bauarbeiten (Leckagen von Tanks etc.) 

 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

- Beseitigung von Vegetation durch Flächenumwandlung 

- Verlust von Erholungsraum  

- Bodenverdichtung und Bodenversiegelung 

- Reduzierung der Grundwasserneubildung durch Erhöhung des Oberflä-
chenwasserabflusses 

- Veränderung des Mikroklimas durch Temperaturanstieg aufgrund von 
Versiegelung  

- Auswirkungen auf Biotopstrukturen und die Tierwelt 

- Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds 

 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

- Lärmbelastungen durch Veranstaltungen 

- Schadstoff- und Lärmbelastung durch Verkehr  
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- Treibhausgasemissionen durch Verkehr 

- Lichtemissionen zur freien Landschaft 

- Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds  

Bei der nachfolgenden tabellarischen Beurteilung der Auswirkungen durch die 
1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitge-
lände am See" wurde der Eingriff, der durch die geplante Bebauung und die 
Anlage eines Parkplatzes entsteht, zugrunde gelegt.  

Fachliche Prüfung 

Auswirkungen auf den Menschen 

Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Gesundheitliche Aspekte 

Lärm Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die Lärmsituation der Umgebung 
haben (Straßenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlärm 
etc.)? 

[  ] ja [x] nein*1 

 
Sind Probleme im Hinblick auf die Lärmsituation 
innerhalb des Bebauungsplans zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*1 

*1  Im Lärmschutzgutachten vom  29.03.2022, erstellt von Dr. Jans. Büro für Schallschutz wird erläutert, dass die 
schalltechnischen Anforderungen der Freizeitlärmrichtlinie eingehalten werden. Vorausgesetzt wird dabei, dass 
die in Abschnitt 7 des Gutachtens beschriebenen Schallschutzmaßnahmen konsequent berücksichtigt werden. 

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der 
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel 
(z.B. Staub und Ruß), Gase (z.B. Kohlenmonoxid, 
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) oder Gerüche – 
Quellen: Wald, Landwirtschaft, Industrie, Ge-
werbe, Verkehr etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein*2 

 Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme im 
Hinblick auf die lufthygienische Situation zu erwar-
ten? 

[  ] ja [x] nein*2 

*2 Derzeit sind keine negativen Auswirkungen im Hinblick auf die Lufthygiene bekannt. 

Erschütterun-
gen 

Kann der B-Plan negative Auswirkungen auf die 
Umgebung aufgrund von erzeugten Erschütterun-
gen (Industrieverfahren,  Verkehr etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein*3   

 Sind innerhalb des B-Plans Probleme mit erzeug-
ten/vorhandenen Erschütterungen zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*3   

*3  Derzeit sind keine Erschütterungen bekannt. 

Elektromagne-
tische  
Felder 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
(z.B. Reizströme bei niederfrequenten Feldern, 
Wärmewirkungen bei hochfrequenten Feldern, 
Lichtverschmutzungen wie Blendung und Aufhel-
lung) auf die Umgebung aufgrund von erzeugten 
elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Hoch-
spannungsleitungen und Sendeanlagen) haben? 

[  ] ja [x] nein*4   

 Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme mit 
erzeugten/vorhandenen elektromagnetischen 
Feldern zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*4   

*4  Derzeit sind keine negativen Auswirkungen im Hinblick auf Elektromagnetische Felder bekannt. 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Risiken durch 
Unfälle oder 
Katastrophen 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
durch Unfälle und Katastrophen auf die Umge-
bung haben? Sind Störfallbetriebe innerhalb des 
Bebauungsplans zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*5 

 Besteht ein ausreichender Sicherheitsabstand 
(Konsultationsradius) zu Störfallbetrieben? 

[  ] ja [x] nein*5 

*5 Derzeit liegen hierzu keine Angaben vor. 

Auswirkungen 
durch erzeugte 
Abfälle 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
durch erzeugte Abfälle haben? 

[  ] ja [x] nein*6 

*6  Die im Bereich des Bebauungsplans erzeugten Abfälle werden ordnungsgemäß über die Abfallwirtschaft des 
Ortenaukreises entsorgt. Die Abwasserentsorgung erfolgt über ein entsprechendes Entwässerungssystem zur 
Kläranlage des Abwasserzweckverbands. 

Freizeit- und Naherholung 

Grünflächen in 
der Ortslage 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
auf öffentliche Grünflächen (Spielplatz, Parkplatz, 
etc.) haben? 

[x] ja*7 [..] nein 

 Verbessert sich innerhalb des B-Plans durch die 
Anlage von Grünflächen die Erholungsfunktion? 

[  ] ja [x] nein*8 

*7   Durch die 1. Änd. und Erw. des B-Plans „Sport- und Freizeitgelände am See“ wird eine innerörtliche Wiesenfläche 
sowie ein bestehender Parkplatz, der auch zum Basketballspielen genutzt wird, überplant. 

*8  Durch den Bau des Bürgerhauses mit Anlage eines Stellplatzes wird eine Freizeiteinrichtung geschaffen, die 
Grünflächen beansprucht. 

Freie Landschaft 
(Landwirtschafts-
fläche, Wald) 

Wirkt sich der B-Plan auf die Naherholung in der 
freien Landschaft durch Flächenentzug aus? 

[  ] ja [x] nein*9 

 Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
auf die umgebende freie Landschaft (Verlust von 
Naturnähe und Vielfalt, Verlust von prägende Ein-
zelelementen, Beeinträchtigung der Zugänglich-
keit und Blickbeziehungen etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein*10 

*9  Da der Bebauungsplan in geringem Umfang Landwirtschaftsflächen beansprucht, entsteht ein Verlust.  

*10  Der Bebauungsplan wird sich durch den Verlust der Birkenreihe auf die umgebende freie Landschaft negativ 
auswirken. 
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Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Fläche 

 Nutzungsumwandlung [  ] ja [x] nein*1 

 Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1  
(lt. Flurbilanz Ba-Wü) 

[  ] ja [x] nein*2 

 Versiegelung [x] ja*3 [  ] nein 

 Zerschneidung [  ] ja [x] nein*4 

*1 Der Geltungsbereich der 1. Änd. und Erw. des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See" ist in der 
9. Änd. des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neuried als geplante Gemeinbedarfsfläche (SCH 1) darge-
stellt. Der FNP steht kurz vor der Offenlage. Somit ist davon auszugehen, dass mit Satzungsbeschluss die Be-
bauungsplanänderung als aus dem FNP entwickelt gilt.  

*2 Nach Aussage der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südl. Oberrhein handelt es sich bei dem Planungs-
gebiet um landwirtschaftliche Fläche, die nur zu einem geringen Teil als Vorrangflur Stufe 1 ausgewiesen ist. 

*3 Mit Realisierung der Bebauung findet Versiegelung statt. 

*4 Zu einer Zerschneidung der Flur kommt es nicht, da es sich hierbei um eine Arrondierungsfläche handelt. 

Boden 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf [x ] ja*5 [  ] nein 

 Speicher, Filter und Puffer für Schadstoffe [x ] ja*5 [  ] nein 

 Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort für Kul-
turpflanzen bzw. für natürliche Vegetation 

[x ] ja*5 [  ] nein 

 Archiv der Natur- und Kulturgeschichte [  ] ja [x] nein*5 

 Altlasten/Altlastenverdachtsfläche [  ] ja [x] nein*5 

*5 Durch den Bebauungsplan wird eine Bebauung und Versiegelung von bisher nicht versiegelten Flächen ermög-
licht. Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen der verschiedenen Bodenfunktionen. (s. Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung Schutzgut Boden) 
 Bodendenkmale sind nicht bekannt.  
 Nach Aussage des Amts für Wasserwirtschaft und Bodenschutz LRA Ortenaukreis, (Stellungnahme vom 
04.06.2011 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden) befindet sich im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans eine altlastenrelevante Fläche. Es handelt sich dabei um die Altablagerung "Ritte", Objekt-Nr. 03655 
(Abraum der früher gemeindeeigenen Kiesgrube auf Flst.Nr. 1809), die auf Beweisniveau "BN 1" in "A = Aus-
schneiden und Archivieren" eingestuft wurde.. 

Grundwasser 

 Neubildung [x ] ja*6 [  ] nein 

 Dynamik (Strömung, Flurabstand) [x ] ja*6 [  ] nein 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*6 

*6 Durch den Bebauungsplan wird eine Bebauung und Versiegelung von bisher nicht versiegelten Flächen ermög-
licht. Dadurch kommt es zur Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate im Bereich der Hydrogeologischen 
Einheit "Quartäre/Pliozäne Sande und Kiese im Oberrheingraben", die eine hohe Wertigkeit besitzt.  

Oberflächengewässer 

Name:  

 Struktur (Aue, Ufer, Gewässerbett) [  ] ja [x] nein*7 

 Dynamik (Strömung, Hochwasser) [  ] ja [x] nein*7 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*7 

*7 Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.  
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Klima/Luft 

 Luftqualität [x ] ja*8 [  ] nein 

 Kaltluftentstehung und –bahnen [x ] ja*8 [  ] nein 

 Besonnung u. Reflektion (Temperatur/Bioklima) [x ] ja*8 [  ] nein 

 Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawan-
dels 

[  ] ja [x] nein 

*8 Die geplante Bebauung und Neuversiegelung beeinträchtigt das Kleinklima, da bei bebauten und versiegelten 
Flächen die kühlende Verdunstung von Vegetationsbeständen fehlt.  

Pflanzen- / Tierwelt 

 Biotoptypen:  
- Straße "Am Sportplatz" 
- Sportheim mit Außengelände 
- Asphaltfläche / Parkplatz 
- Wiese 
- Rasenfußballfeld 
- grasr. ausd. Ruderalveg. 
- Birkenreihe 
 (s. Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung  
Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt) 

[x] ja *9 

 

 

 

 

 

[  ] nein 

 

 

 

 

 

 Natura 2000: 

- Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung zum 
FFH-Gebiet "Untere Schutter und Unditz",  
erstellt von Bioplan, Bühl, 09.01.2023 
(s. Kap. 4) 

[  ] ja [x] nein*10 

 Artenschutz: 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), 
erstellt von Bioplan, Bühl, 12.02.2022,  
aktualisiert bzgl. Maßnahmen 23.12.2022  
(s. Kap. 5) 

[  ] ja [x] nein*11 

  *9  Die geplante Bebauung und Neuversiegelung beansprucht diverse Biotoptypen unterschiedlicher Wertigkeit.   
(s. Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt) 

*10  Nach Aussage der Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszu-
gehen, wenn sämtliche Maßnahmen umfassend und vollständig berücksichtigt werden. Eine Natura 2000-Ver-
träglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 

*11 Nach Aussage der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ist eine Betroffenheit von Vögeln, Fledermäusen, 
Reptilien und Amphibien nicht auszuschließen. Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung aller ge-
nannten Maßnahmen wird aus fachgutachterlicher Sicht eine Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 
BNatSchG bei den artenschutzrechtlich relevanten Arten verhindert.. 

Landschafts-/Ortsbild 

 Eigenart/Historie des Orts- bzw. Landschaftsbilds [x ] ja*12 [  ] nein 

 Vielfalt und Naturnähe  [x ] ja*12 [  ] nein 

*12 Durch die geplante Bebauung am Ortsrand mit Anlage eines Stellplatzes verändert sich das Ortsbild sowie die 
Vielfalt und Naturnähe. Minimierend kann sich eine Grüneinbindung am Ortsrand auswirken. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Denkmale und Gesamtanlagen gemäß DSchG  [  ] ja [x] nein*13 

*13 Vorkommen nicht bekannt. 

Wechselwirkungen der Schutzgüter 

Die mit der Bebauung entstehende Beeinträchtigung des Schutzguts Boden wirkt sich unmittelbar auf die Schutz-
güter Grundwasser (Grundwasserneubildungsrate), Pflanzen- und Tierwelt (Verlust von Lebensraum) und das 
Klima (Verlust von kühlender Verdunstungsfläche) aus.  
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Sonstige Aspekte 

Kumulierung 
mit anderen 
Vorhaben 

Können die Auswirkungen des Bebauungsplans 
mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Planungsgebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme zur Kumulation 
führen? 

[  ] ja [x] nein*1 

*1 Weitere Vorhaben, die zu einer Kumulierung führen, sind nicht bekannt. 

Nutzung er-
neuerbarer 
Energien 

Zu diesen Belangen trifft der Bebauungsplan 
keine gesonderten Festsetzungen. Hinsichtlich 
der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie 
der Energieeinsparung wird vielmehr auf die be-
stehenden und zudem stetig fortentwickelten ge-
setzlichen Regelungen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung verwiesen.  

[  ] ja [  ] nein 

Eingesetzte 
Techniken 
und Stoffe 

Für die Durchführung der geplanten Vorhaben 
werden voraussichtlich nur allgemein häufig ver-
wendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. 
eingesetzt. 

[  ] ja [  ] nein 

Störfallbe-
triebe 

Sind Störfallbetriebe innerhalb des Bebauungs-
plans zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*2 

 Besteht ein ausreichender Sicherheitsabstand 
(Konsultationsradius) zu Störfallbetrieben? 

[x] ja*2 [  ] nein  

*2 Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit keinen Störfallbetreiben innerhalb des Bebauungsplans zu rechnen.  
Konsultationsabstände zu Störfallbetrieben werden eingehalten. 

Die Umweltprüfung gemäß § 1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG für die 
Schutzgüter kommt zu dem Ergebnis, dass mit keinen erheblichen Um-
weltauswirkungen zu rechnen ist. 

7 Maßnahmen innerhalb des Planungsgebiets 

7.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für den Artenschutz 

Mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde das Büro  
Bioplan, Bühl, von der Gemeinde Neuried beauftragt. 

Die von den Gutachtern festgelegten Vermeidungsmaßnahmen wurden in die 
Planungsrechtlichen Festsetzungen als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft für das Planungsgebiet 
aufgenommen.  

Dabei handelt es sich um Festsetzungen zu 

 VM 1 - Baufeldräumung 

 VM 2 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten 

 VM 3 - Vermeidung von Eingriffen in potentielle Fledermausquartiere 

 VM 4 - Bauzeitenbeschränkung 

 VM 5 - Vermeidung von Lichtemissionen 

 VM 6 -  Gelbbauchunke und Kreuzkröte 
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7.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für die Eingriffsregelung 

Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die durch einen 
Eingriff verursacht werden können, sind zu unterlassen (§ 15 (1) BNatSchG). 
Die nachfolgend aufgeführten und im Bebauungsplan festgesetzten Maßnah-
men haben zum Ziel die Eingriffe zu vermeiden und zu minimieren.  

Gestaltung der Parkplatzanlage  

Parkierungsflächen sind mit stark wasserdurchlässigen Belägen Faktor  0,7 
(z.B. Großpflaster mit Rasenfuge) herzustellen, damit das Niederschlagswas-
ser direkt versickern kann. 

Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen  
Zuwegung sowie Bereiche für Fahrradstellplätze sind mit stark wasserdurch-

lässigen Belägen Faktor  0,7 (z.B. Großpflaster mit Rasenfuge) herzustellen, 
damit das Niederschlagswasser direkt versickern kann. 

Pflanzung von Bäumen im Bereich des Parkplatzes 
Ein hochstämmiger Laubbaum entsprechend der Artenliste "Laubbäume" ist 
je 8 Stellplätze im Bereich des Parkplatzes anzupflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Bei Ausfall der Laubbäume ist entsprechender Ersatz zu leisten. 

Für eine ausreichende Baumscheibe (mindestens 2 x 2 m) sowie Belüftung 
und Bewässerung muss gesorgt werden. Die Baumscheiben sind mit boden-
deckenden Stauden zu bepflanzen oder mit einer standortgerechten Kräuter-
/Grasmischung anzusäen. 

Strauchpflanzung zur Eingrünung 
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche sind zur Eingrünung entlang der westli-
chen Grenze des Parkplatzes standortgerechte, gebietsheimische Sträucher 
als Hecke und im Bereich der öffentlichen Grünfläche nördlich des Parkplatzes 
standortgerechte, gebietsheimische Sträucher in Gruppen anzupflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. 

Pflanzung von Bäumen im Bereich der Gemeinbedarfsfläche "Bürgerhaus" 
Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche "Bürgerhaus" sind mind. 8 Stck. hoch-
stämmige Laubbäume entsprechend der Artenliste "Laubbäume" anzupflan-
zen und dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall der Laubbäume ist entsprechender 
Ersatz zu leisten. 

Erhalt von Bäumen  
Die im Zeichnerischen Teil festgesetzten Laubbäume im Bereich der Gemein-
bedarfsfläche "Sportheim" sind zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Bei Aus-
fall ist Ersatz zu leisten. 

Erhalt von Wiese 
Die öffentliche Grünfläche nördlich des Parkplatzes ist als Wiesenfläche zu 
erhalten und extensiv zu pflegen. Das Mähgut ist abzutransportieren. 
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8 Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanz lt. ÖKVO 

Das geplante Vorhaben lässt sich nicht konfliktfrei zu den Ansprüchen und Ziel-
setzungen von Naturschutz und Landschaftspflege realisieren. Es stellt einen 
Eingriff nach § 14 BNatSchG i.V.m. § 14 NatSchG dar. Die naturschutzrechtli-
che Eingriffs-/Ausgleichsregelung nach § 1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG hat 
das Anliegen, erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbilds, die durch Eingriffe in 
Natur und Landschaft verursacht werden zu vermeiden, zu minimieren bzw. 
ggf. durch Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 

Das Planungsgebiet der 1. Änd. und Erw. des Bebauungsplans "Sport- und 
Freizeitgelände am See" überlagert Teilbereiche des rechtskräftigen Bebau-
ungsplan " Sport- und Freizeitgelände am See" und beinhaltet im Süden einen 
kleinen Teilbereich, der neu ausgewiesen wird. 

In den nachfolgenden Kapiteln wird der derzeitige Umweltzustand der 1. Änd. 
und Erw. des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See" für die 
Schutzgüter Boden und Pflanzen-/Tierwelt dargestellt, die Umweltauswirkun-
gen, die durch die Aufstellung des Bebauungsplans vorbereitet werden, beur-
teilt. Die Bewertung der Schutzgüter Boden und Pflanzen-/Tierwelt erfolgt 
nach den Vorgaben der Ökokontoverordnung, Stand 2010. 

Die naturschutzrechtliche Bilanzierung wird für Bereiche des rechtskräfti-
gen Bebauungsplans, in dem es Veränderungen durch die Anlage des Park-
platzes (Teilbereich 1) und die Errichtung des Bürgerhauses (Teilbereich 2) 
gibt, erstellt. Diese Eingriffsbereiche überlagern größtenteils den rechtskräfti-
gen B-Plan "Sport- und Freizeitgelände am See" vom Mai 1996. Im Süden 
werden Teilflächen des Flst.Nr. 2013/1 (Weg) und der Ackerfläche Flst.Nr. 
2012 einbezogen. Da sich bei der Zufahrtsstraße "Am Sportplatz" und im Be-
reich des Sportheims keine Veränderungen ergeben, werden diese Flächen 
nicht betrachtet.  

Bei der Bilanzierung für die Schutzgüter Boden und Pflanzen-/Tierwelt wurde 
der tatsächliche Bestand vom März 2021 angesetzt, da die Vorgaben des 
rechtskräftigen Bebauungsplans wenig differenziert sind und nicht den Gege-
benheiten entsprechen. 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen wurde aufbauend auf den Zeichneri-
schen Teil der 1. Änd. und Erw. des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitge-
lände am See" incl. der Planungsrechtlichen Festsetzungen durchgeführt. 

8.1 Schutzgut Boden  

Bestandsbeschreibung und -bewertung 
Da in der Karte BK 50: Gesamtbewertung unter landwirtschaftlicher bzw. forst-
wirtschaftlicher Nutzung keine Angaben vorliegen, es sich jedoch um bisher 
nicht versiegelte Flächen handelt, werden der Bewertung der Bodenfunktionen 
Aussagen der Bodenkarte von Flächen in räumlicher Nähe zugrunde gelegt. 
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Nach Aussage der Bodenkarte GeoLa BK50 kommen, südlich im Planungs-
gebiet, Gley-Parabraunerde, meist pseudovergleyt, aus Hochflutlehm 
(x39) vor.  
Das Ausgangsmaterial der Gley-Parabraunerde (x39) besteht aus spätwürm-
zeitlichem Hochflutlehm über Niederterrassenschottern, oberflächennah mit 
kryoturbater Einmischung von Löss (Decklage). Nach Aussage der Boden-
karte befindet sich diese Bodengesellschaft vorherrschend im Bereich des Kin-
zigschwemmfächers westlich und nördlich von Offenburg. 

Das Schutzgut Boden erfüllt wichtige Funktionen im Ökosystem. Boden ist der 
Standort für Arten und Lebensräume und schützt das Grundwasser. Das 
Schutzgut ist wichtig für die Regulierung des Wasserhaushalts und dient als 
Filter und Puffer für Stoffeinträge.  

Die Bewertung der Bodenfunktionen des Planungsgebiets erfolgt nach dem 
Leitfaden "Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit", Heft Boden-
schutz 23, LUBW 2010 auf Grundlage der Bodenkarte 1:50 00, die dem Kar-
tenviewer der Landesanstalt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) des 
Regierungspräsidiums Freiburg entnommen wurde (Abfrage März 2021). 

Karte: Bodenkundliche Einheiten 

 
(Quelle: © Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 LGRB - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau,  
Abfrage März 2021)  
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Bodentyp Auenpararendzina (Kalkpaternia), z. T. mit Ver-
gleyung im nahen Untergrund, aus Auenmergel 
über holozänen Rheinschottern (x39) 

Bodenfunktionen: Wertigkeit 

- Standort für nat. Vegetation keine hohe oder sehr hohe Bewertung 

- Natürliche Bodenfruchtbarkeit hoch (3,0) 

- Ausgleichskörper i. Wasserkreislauf hoch bis sehr hoch (3,5) 

- Filter und Puffer für Schadstoffe hoch (3,0) 

Gesamtbewertung hoch (3,17) 

Das Schutzgut Boden erfüllt wichtige Funktionen im Ökosystem. Boden ist der 
Standort für Arten und Lebensräume und schützt das Grundwasser. Das 
Schutzgut ist wichtig für die Regulierung des Wasserhaushalts und dient als 
Filter und Puffer für Stoffeinträge.  

Bei der nachfolgenden Bilanzierung des Bestands wird der tatsächliche Ver-
siegelungsgrad berücksichtigt. Für die nicht versiegelten Flächen werden die 
Bodenwerte der angrenzenden Landwirtschaftsflächen verwendet. 

Bewertung der Bodenfunktion – Bestand  
nach Heft "Bodenschutz 23" 

Flächen im 

Plan Boden - 

Bestand

Flächen-

größe

Gesamt-

bewert.

ÖP lt. 

ÖKVO/m²

Summe 

ÖP Bemerkungen

m² NatBo AkiWas FiPu NatVeg

Teilbereich 1

Grünfläche 1.341 3,0 3,5 3,0 3,17 12,68 17.004 nicht versiegelt 

Teilbereich 2

Asphaltfläche 824 0 0 0 0 0,00 0,00 0 befestigte Fläche

Grünfläche 2.094 3,0 3,5 3,0 3,17 12,68 26.552 nicht versiegelt 

Landwirt-

schaftsfläche 573 3,0 3,5 3,0 3,17 12,68 7.266 nicht versiegelt 

Gesamt-größe 4.832 50.821

Wertigkeit der Bodenfunktionen vor 

Eingriff

Gesamtsumme:

 
 

 

 

 
 

Für die Teilbereiche ergibt sich insgesamt für das Schutzgut Boden lt. Ökokontover-
ordnung eine Wertigkeit von 50.821 Ökopunkten für den Bestand. 
 
  

 Gesamtbewertung durch arithmetisches Mittel der Bo-
denfunktionen "NatBo.", "AkiWas" und "FiPu" 

  

 keine hohe oder sehr hohe Bewertung von  
"NatVeg" 

  

 Bewertung der Bodenfunktion "NatVeg."  
Maßgebend für Gesamtbewertung 
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Auswirkungen der Planung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden insgesamt ca. 0,81 ha 
überplant.  

Eingriffe in das Schutzgut Boden entstehen bei der Anlage des Parkplatzes 
(Teilbereich 1) und durch den Bau des Bürgerhauses (Teilfläche 2). Die Ab-
grenzung der Teilflächen ist in den Plänen unter Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt 
dargestellt. 

Der nachfolgenden Aufstellung kann entnommen werden, in welchem Umfang 
zukünftig Neuversiegelung in den Teilflächen entsteht. 

Teilbereich 1 

Parkplatz = ca. 973 m²  (versiegelt) 

öffentliche Grünfläche = ca. 368 m²  (nicht versiegelt) 

Teilbereich 2 

Gemeinbedarfsfläche – Bürgerhaus 

 davon Gebäude = ca. 1.083 m²  (bebaut) 

 davon Pflaster = ca. 476 m²  (versiegelt) 

 davon Grünfläche = ca. 1.932 m²  (nicht versiegelt) 

max. versiegelbare Fläche = ca. 2.532 m² 

versiegelte Fläche / Bestand * = ca. 824 m² 

Neuversiegelung: = ca. 1.708 m² 

* lt. Bestandsplan Biotoptypen, Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt 

 

Bewertung der Bodenfunktion – Planung  
nach Heft "Bodenschutz 23" 

Flächen im 

Zeichn. Teil 

des B-Plans

Flächen-

größe

Gesamt-

bewert.

ÖP lt. 

ÖKVO/m²

Summe 

ÖP Bemerkungen

m² NatBo AkiWas FiPu NatVeg

Teilbereich 1

Stellplätze 973 0 2,5 0 0,83 3,32 3.230

Pflasterbelag 

wasserdurchlässig

Grünfläche 368 3,0 3,5 3,0 3,17 12,68 4.666 nicht versiegelt

Teilbereich 2

Gebäude 1.083 0 0 0 0 0,00 0,00 0 überbaute Fläche

bef. Flächen 476 0 2,5 0 0,83 3,32 1.580

Pflasterbelag 

wasserdurchlässig

Grünfläche 1.932 3,0 3,5 3,0 3,17 12,68 24.498 nicht versiegelt

Gesamt-größe 4.832 33.975

Wertigkeit der Bodenfunktionen 

nach Eingriff

Gesamtsumme:

 

 

 

 
 

 Gesamtbewertung durch arithmetisches Mittel der 
Bodenfunktionen "NatBo.", "AkiWas" und "FiPu" 

  

 keine hohe oder sehr hohe Bewertung von  
"NatVeg" 

  

 Bewertung der Bodenfunktion "NatVeg."  
Maßgebend für Gesamtbewertung 
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Für die Teilbereiche ergibt sich insgesamt für das Schutzgut Boden lt. Öko-
kontoverordnung eine Wertigkeit von 33.975 Ökopunkten für die Planung. 

Bestand 50.821  Ökopunkte 

Planung  33.975  Ökopunkte 

Ausgleichsdefizit   16.846 Ökopunkte 

Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe in das Schutzgut Boden ist innerhalb 
der Teilbereiche nicht möglich. Es ergibt sich aufgrund des hohen Bestands-
wertes der nicht versiegelten Flächen ein rechnerisches Ausgleichsdefizit 
von 16.846 Ökopunkten (in Anlehnung an ÖKVO). 

8.2 Schutzgut Pflanzen- und Tierwelt  

Bestandsbeschreibung und -bewertung 
Aufbauend auf die Biotoptypenkartierung des Planungsbüros Fischer, die am 
04.02.2021 durchgeführt wurde, wurde eine Bilanzierung nach der Ökokonto-
verordnung für die Teilbereiche erstellt. 

Plan: Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt – Bestand  

 
(Quelle: Bestandsplan Büro Fischer, Februar 2021) 
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Tabelle: Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt – Bewertung des Bestands 

Nr. Biotoptyp (Nr.) Feinmodul

Biotop-

wert

Fläche

[ca. m²] Ökopunkte

1 Fettwiese mittl. Sto. 8 - 13 - 19 13 1.341 17.433

(33.41)

1 asphaltierte Fläche 1 1 824 824

(60.21)

2 Grasreiche aus. Ruderalveg. 8 - 11 - 15 11 186 2.046

(35.64)

3 Rasen 4 - 12 4 185 740

(33.80)

4 Fettwiese mittl. Sto. 8 - 13 - 19 13 1.723 22.399

(33.41)

5 Acker 4 - 8 4 560 2.240

(37.10)

6 Birken / Flst. Nr. 2014 3 - 6 6 (1.800) 10.800

(45.10 - 45.30b)

3 Stck. x StU 150

3 Stck. x StU 135

3 Stck. x StU 120

3 Stck. x StU 105

3 Stck. x StU 90

Summe 4.819 56.482

Teilbereich 2

Teilbereich 1 

 

Für die Teilbereiche ergeben sich insgesamt für das Schutzgut Pflanzen- 
und Tierwelt lt. Ökokontoverordnung eine Wertigkeit von 56.482 Ökopunk-
ten im Bestand. 

Auswirkungen der Planung 
Im Rahmen der Schriftlichen Festsetzungen zur 1. Änd. und Erw. des Bebau-
ungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See" wurden Grünordnerische 
Festsetzungen getroffen. Bei diesen Grünordnerischen Festsetzungen han-
delt es sich um Maßnahmen, die eine Minimierung der Eingriffe zum Ziel ha-
ben. 

Für die Teilbereiche wurde aufbauend auf den Zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes die zukünftigen Biotoptypen nach der Ökokontoverordnung bilan-
ziert. Anschließend erfolgte eine Gegenüberstellung mit dem Bestandswert 
der Teilbereiche, um das rechnerisch zu bilanzierende Ausgleichsdefizit ermit-
teln zu können. 
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Plan: Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt – Planung  

 
(Quelle: Zeichnerischer Teil des Bebauungsplans, Büro Fischer) 

 

Tabelle: Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt - Bewertung der Planung  

Nr. Biotoptyp (Nr.) Planungsmodul

Biotop-

wert

Fläche

[ca. m²] Ökopunkte

1 Pflaster 1 1 973 973

(60.22)

2 Fettwiese mittl. Sto - Bestand  8 - 13 - 19 13 168 2.184

(33.41)

3 Feldhecke 10 - 14 - 17 14 200 2.800

(41.22)

4 Einzelbäume 4 - 8 8 (310) 2.480

(45.10 - 45.30a)

5 Stck. x (12 + 50 cm)

Zwischensumme 1.341 8.437

1 Gebäude 1 1 1.083 1.083

(60.10)

2 Pflaster 1 1 476 476

(60.22)

3 Rasen 4 - 12 4 1.932 7.728

(33.80)

4 Einzelbäume 4 - 8 8 (310) 2.480

(45.10 - 45.30a)

5 Stck. x (12 + 50 cm)

Zwischensumme 3.491 11.767

Summe 4.832 20.204

Teilbereich 1

Teilbereich 2
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Bestand 56.482   Ökopunkte 
Planung 20.204   Ökopunkte 
Ausgleichsdefizit 36.278  Ökopunkte 

Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen- und 
Tierwelt ist innerhalb der Teilbereiche nicht möglich. Es ergibt sich ein rech-
nerisches Ausgleichsdefizit von 36.278 Ökopunkten (Ökokontoverordnung) 
für das Schutzgut Pflanzen-/Tierwelt. 

9 Ermittlung des Kompensationsbedarfs  

9.1 Artenschutzrechtlicher Ausgleich 

Mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde Bioplan, Bühl, 
von der Gemeinde Neuried beauftragt. 

Die von den Gutachtern festgelegten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) sowie das erforderliche Monitoring wurden als Zuord-
nungsfestsetzung in die Planungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen.  

Dabei handelt es sich um Festsetzungen zu  

 CEF 1 - Stilllegungsfläche 

 CEF 2 - Kästen für Vögel und Fledermäuse 

 Monitoring 

 

Nach Aussage der Gutachter  

sind als Ausgleich für den Wegfall von Baumhöhlen und Quartierstrukturen als Brut-
plätze für verschiedene Vogel-Arten sowie als mögliche Fledermaus-Quartiere vor-
handene Bäume standortheimische Gehölzarten zu Habitatbäumen zu entwickeln. 

Im vorliegenden Fall wird eine Stilllegungsfläche mit einer Größe von 0,5 Hektar im 
Bereich des Unteren Waldes (Flst. Nr. 5301), etwa 1,5 Kilometer nordwestlich des 
Geltungsbereiches, ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen Traubenkirschen-
Erlen-Eschen-Wald innerhalb des kartierten Waldbiotops 'Feuchtwald im Täuferwald 
N Schutterzell' (Biotop-Nr. 275133171436). Auf der Fläche wachsen aktuell 
Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, Hasel und Flatterulme. Es besteht eine ausge-
prägte Strauchschicht sowie eine hohe Grundfeuchte. In dem ausgewählten Bereich 
sind aktuell zahlreiche Bäume mit einem ausreichenden Alter und Durchmesser für 
die Entwicklung zu Habitatbäumen vorhanden; einige befinden sich bereits in der Ab-
sterbephase. 

Die Fläche ist vor Beginn der Baufeldräumung vollständig aus der forstlichen Nutzung 
zu nehmen. Bäume sind nur im Zuge der Verkehrssicherungspflicht zu entnehmen. 
Anfallendes Totholz ist im Wald zu belassen. 

An den neuen Habitatbäumen in der Stilllegungsfläche sind katzensicher in mindes-
tens drei Metern Höhe - mit dem Einflugloch auf die Wetter abgewandte Seite 21 
Starenhöhlen und insgesamt 25 Fledermaus-Kästen aufzuhängen. Das Aufhängen 
der Kästen muss vor der Fällung und Rodung der Gehölze erfolgen.  

Ein Monitoring ist durchzuführen. 
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Lageplan: Stilllegungsfläche (CEF 1 mit CEF 2) 

 
(Quelle: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) Bioplan Bühl, 12.02.2022, aktualisiert bzgl. Maßnahmen 

23.12.2022, 
Gemeinde Neuried, 1. Änd. und Erw. B-Plan " Sport- und Freizeitgelände am See", Büro Fischer , Jan.2023 

  



Gemeinde Neuried, OT Schutterzell    
1. Änd. u. Erweit. B-Plan "Sport- und Freizeitgelände am See" Umweltbericht 

  Planungsbüro Fischer Seite 34 

Günterstalstr. 32    79100 Freiburg   Tel. 0761/70342-0 Stand: 17.03.2023 

9.2 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Wie in Kap. 7 dargestellt, werden Vermeidung- und Minimierungsmaßnahmen 
innerhalb des Bebauungsplans durchgeführt. Es handelt sich dabei um Ge-
staltungsmaßnahmen, die auch zur ökologischen Aufwertung beitragen. 

Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe, der rechnerisch nach der Ökokonto-
verordnung für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tierwelt ermittelt wurde, 
ist innerhalb des Gebiets nicht möglich. Es ergibt sich: 

 ein Ausgleichsdefizit für das Schutzgut Boden 16.846 Ökopunkte 

 ein Ausgleichsdefizit f. das Schutzgut Pflanzen/Tierwelt  36.278 Ökopunkte 

Gesamt 53.124 Ökopunkte 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für das Schutzgut Boden und das Schutz-
gut Pflanzen-/Tierwelt wird durch Teil-Abbuchung von nachfolgender Ökokon-
tomaßnahme der Gemeinde Neuried erbracht.  

Es handelt sich dabei um die Maßnahme  

 Neuried-Altenheim Schneidhof 1283/84 Oberbodenauftrag 
(AZ: 317.02.134) 

Im Anhang befindet sich ein Auszug aus der Maßnahmenbeschreibung. 

Die Maßnahme, die am 08.09.2019 vom Landratsamt Ortenaukreis genehmigt 
wurde, führt zur Verbesserung der Bodenfunktion "Standort für Kulturpflanzen" 
durch Erhöhung der Feldkapazität des durchwurzelbaren Bodenprofils. Es ist 
vorgesehen, dass Oberbodenauftrag auf der Maßnahmenfläche in einer 
Stärke von 20 cm unter Anleitung durch einen zertifizierten bodenkundlichen 
Baubegleiter erfolgt. 
Zum Genehmigungszeitpunkt verfügte die Maßnahme über ein Aufwertungs-
potential von 282.910 Ökopunkten. Seit 09.05.2019 befindet sich die Maß-
nahme in Umsetzung. 

Durch Teil-Abbruch von einer Ökokontomaßnahme der Gemeinde erfolgt eine 
ausreichende Kompensation für die Schutzgüter Boden und Pflanzen-/Tier-
welt. 

10 Planungsalternativen 

10.1 Nullvariante 

Wird der Bebauungsplan nicht aufgestellt, tritt kurzfristig voraussichtlich keine 
Änderung gegenüber dem jetzigen Zustand ein. 

10.2 Alternativen  

Der Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
"Sport- und Freizeitgelände am See" wird in der 9. Änd. des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Neuried als Fläche für den Gemeinbedarf SCH1 ausge-
wiesen. Somit gilt der Bebauungsplan als aus dem FNP entwickelt.  
Eine Alternativenprüfung wurde im Rahmen des Flächennutzungsplans durch-
geführt.  
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11 Zusätzliche Angaben 

11.1 Monitoring 

Die Gemeinde ist verpflichtet die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen 
(§ 4c BauGB). Vom Gesetzgeber wurde den Gemeinden ein erheblicher Ge-
staltungsspielraum bzgl. Zeitpunkt, Inhalt und Verfahren eingeräumt. 

Im 1. Jahr der Herstellung, zusätzlich im 2. und 5. Jahr nach der Herstellung 
ist zu überprüfen, ob die Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten wer-
den. 

Insbesondere sind zu überprüfen: 

 Versiegelungsgrade, Umgang mit Boden und Oberboden 

 Baum- und Strauchpflanzungen zur Eingrünung und Durchgrünung 

 Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für den Arten-
schutz (Baufeldräumung, Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten, 
Vermeidungsmaßnahmen, Vermeidung von Eingriffen in potentielle Fle-
dermausquartiere, Bauzeitenbeschränkung, Vermeidung von Lichtemissi-
onen, Maßnahmen für Gelbbauchunke und Kreuzkröte, Vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen: Stilllegungsfläche und Kästen für Vögel und Fleder-
mäuse sowie Monitoring) 

 Umsetzung der Ökokontomaßnahme Neuried-Altenheim Schneidhof 
1283/84 Oberbodenauftrag (AZ: 317.02.134) der Gemeinde Neuried für 
Eingriffe in das Schutzgut Boden und Pflanzen/Tierwelt (Teilabbuchung) 

Bei der Überprüfung der festgesetzten Maßnahmen ist bei Beginn besonders 
auf deren fachlich richtige Realisierung zu achten. In den darauf folgenden 
Kontrollen steht die Erfolgskontrolle im Vordergrund.  

Sofern von dritter Seite ein Hinweis auf einen weiteren Konflikt mit den Schutz-
gütern kommen sollte, werden auch hier Überwachungsmaßnahmen eingelei-
tet. 

11.2 Zusammenfassung 

Anlass 
Anlass für die zu erstellende Umweltprüfung ist die 1. Änd. und Erw. des Be-
bauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See" der Gemeinde Neuried, 
OT Schutterzell gemäß § 2 Abs. 4 BauGB.  

Mit der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung des geplanten Bürgerhauses 
mit Stellplätzen nordwestlich des Sees und Sportheims am östlichen Ortsrand 
von Schutterzell geschaffen werden (s. Begründung B-Plan). 

Das Planungsgebiet umfasst insgesamt ca. 0,81 ha und liegt im Nordosten der 
Gemeinde Neuried, OT Schutterzell. Der Geltungsbereich der 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See" 
überlagert Teilbereiche des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am 
See". 
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Auswirkungen auf Schutzgebiete 
Das FFH-Gebiet "Untere Schutter und Unditz" (Nr.: 7513341) befindet sich 
in einem Abstand von 120 m südöstlich von der 1. Änd. und Erw. des Bebau-
ungsplans "Sport- und Freizeitgelände am See". Aufgrund der Nähe des Pla-
nungsgebiets zu einem Natura 2000-Gebiet wurde die Durchführung einer Na-
tura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung erforderlich. 
Mit der Ausarbeitung einer Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung wurde Bi-
oplan Bühl, von der Gemeinde Neuried beauftragt. Das Gutachten vom 
09.01.2023 ist als Anlage dem Bebauungsplan beigefügt. 

Die Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung kam zu dem Ergebnis, dass 
von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen, wenn die im Gut-
achten formulierte Maßnahme (Vermeidungsmaßnahme von Lichtemis-
sionen) umfassend und vollständig berücksichtigt wird.  
Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist  nicht erforderlich. 

Auswirkungen auf den Artenschutz 
Mit der Ausarbeitung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
wurde Bioplan Bühl, von der Gemeinde Neuried beauftragt. Das Gutachten 
vom 12.02.2022, aktualisiert bzgl. Maßnahmen 23.12.2022, ist als Anlage dem 
Bebauungsplan beigefügt. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) kam zu dem Ergebnis, 
dass unter Berücksichtigung und bei vollständiger Umsetzung der ge-
nannten Maßnahmen sich aus fachgutachterlicher Sicht keine Verlet-
zung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG bei den artenschutz-
rechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten ergibt. 

Die im Gutachten aufgeführten Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen wurden in die Schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft bzw. als Zuordnungsfestsetzung aufgenommen.  

Dabei handelt es sich um Festsetzungen zu  

Vermeidungsmaßnahmen 

VM 1 - Baufeldräumung 

VM 2 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten 

VM 3 - Vermeidung von Eingriffen in potentielle Fledermausquartiere 

VM 4 - Bauzeitenbeschränkung 

VM 5 - Vermeidung von Lichtemissionen 

VM 6 - Gelbbauchunke und Kreuzkröte 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

CEF 1 - Stilllegungsfläche 

CEF 2 - Kästen für Vögel und Fledermäuse 

Monitoring 
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Auswirkungen auf die Schutzgüter 
In der nachfolgenden Tabelle werden gemäß §1a BauGB i.V.m. § 18 
BNatSchG (Eingriffsregelung) für die einzelnen zu beurteilenden Schutzgüter 
die Umweltauswirkungen der Planung unter Berücksichtigung von Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen innerhalb des Planungsgebietes darge-
stellt und der erforderliche Ausgleich aufgeführt. 

In einem Fazit wird dargelegt, ob erhebliche Beeinträchtigungen für das jewei-
lige Schutzgut verbleiben. 

 

Tabelle: Umweltprüfung Schutzgüter 

 Eingriff Vermeidung /  
Minimierung 

Ausgleich  
(außerhalb kursiv) 

Fazit 

M
e

n
s
c

h
 

 Verlust von innerört-
licher Freifläche 
(Wiese) 

 Beseitigung einer 
Asphaltfläche, die 
zum Parken und 
Basketballspielen 
genutzt wird 

 ggf. visuelle Stö-
rung des Land-
schaftsbildes sowie 
des Ortsrandes bei 
der Baumaßnahme 

 Beeinträchtigung 
durch Maschinen-
lärm der Baumaß-
nahme 

 Beeinträchtigung 
durch Schadstoff- u. 
Lärmbelastungen 
der Baumaßnahme 

 Festsetzungen zu 
- Baumpflanzungen im 

Bereich des Parkplat-
zes 

- Strauchpflanzungen 
zur Eingrünung des 
Parkplatzes 

- Baumpflanzungen im 
Bereich der Gemein-
bedarfsfläche "Bürger-
haus" 

- Erhalt von Bäumen im 
Bereich Gemeinbe-
darfsfläche "Sport-
heim" 

- Erhalt von Wiese 
nördlich gepl. Park-
platz 
 

 
Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachteiligen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Mensch. 

 

F
lä

c
h

e
 

 vernachlässigbarer 
Verlust von Land-
wirtschaftsfläche 
der Vorrangflur 
Stufe 1 

 

  Da das Planungsge-
biet größtenteils im 
rechtskräftigen FNP 
ausgewiesen ist, ist 
der Verlust von Land-
wirtschaftsfläche Vor-
rangflur Stufe 1 auf 
das Schutzgut Flä-
che vernachlässig-
bar. 

B
o

d
e

n
 

 Zunahme versiegel-
ter Fläche  
(Neuversiegelung 
max. ca. 1.708 m²) 

 Veränderung der 
Bodenstrukturen 

 Beeinträchtigungen 
bzw. Verlust von 
Bodenfunktionen 

 

 Festsetzungen zu 
- Gestaltung der Park-

platzanlage 
- Gestaltung unbebau-

ter Grundstücksflä-
chen 

 Festsetzungen zu An-
pflanzung und Erhalt 
von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen 
Bepflanzungen 

 Ausgleichsdefizit  
von 16.846 ÖP  
nach ÖKVO 

Wird erbracht 
durch  

Teilabbuchung 
von der Ökokon-
tomaßnahme 
AZ: 317.02.134 
Neuried-Altenheim 
Schneidhof 
1283/84 Oberbo-
denauftrag 

Bei einem entspre-
chendem Ausgleich 
verbleiben keine er-
heblichen oder nach-
haltigen Beeinträchti-
gungen für das 
Schutzgut Boden. 

Anmerkung: Da 
keine schutzgutspe-
zifischen Ausgleichs-
maßnahmen ausrei-
chend zur Verfügung 
stehen, erfolgt die 
Kompensation 
schutzgutübergrei-
fend. 
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 Eingriff Vermeidung /  
Minimierung 

Ausgleich  
(außerhalb kursiv) 

Fazit 

O
b

e
rf

lä
c

h
e

n
g

e
w

ä
s

s
e

r 

 Abflussrate durch 
verminderte Ober-
flächenversickerung 
erhöht 

 

 Festsetzungen zu 
- Gestaltung der Park-

platzanlage 
- Gestaltung unbebau-

ter Grundstücksflä-
chen 

 Festsetzungen zu An-
pflanzung und Erhalt 
von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen 
Bepflanzungen 

 Ausweisung einer Flä-
che für Regenrückhal-
tung 

 Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachteiligen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Oberflä-
chengewässer. 

G
ru

n
d

w
a

s
s

e
r 

 Reduzierung der 
Grundwasser- 
neubildungsrate  
(Neuversiegelung  
ca. 1.708 m²) 

 Festsetzungen zu 
- Gestaltung der Park-

platzanlage 
- Gestaltung unbebau-

ter Grundstücksflä-
chen 

 Festsetzungen zu An-
pflanzung und Erhalt 
von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen 
Bepflanzungen 

 Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachhaltigen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Grund-
wasser. 

K
li

m
a
 

 Beeinträchtigung 
des Mikroklimas 
durch Versiege-
lung und Bebau-
ung 

 Verlust von klima-
tisch ausgleichen-
der Fläche (Wie-
sen, Gärten) 

 Verlust einer 
Baumreihe 

 Festsetzungen zu 
- Gestaltung der Park-

platzanlage 
- Gestaltung unbebau-

ter Grundstücksflä-
chen 

 Festsetzungen zu An-
pflanzung und Erhalt 
von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen 
Bepflanzungen 

 
Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachhaltigen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Klima. 

 

P
fl

a
n

z
e
n

-/
T

ie
rw

e
lt
 

 Verlust von Bio-
toptypen geringer 
bis mittlerer Wer-
tigkeit (Asphaltflä-
che, Wiese, Grün-
fläche, Birken-
reihe)  

 

 Festsetzungen zu 
- Baumpflanzungen im 

Bereich des Parkplat-
zes 

- Strauchpflanzungen 
zur Eingrünung des 
Parkplatzes 

- Baumpflanzungen im 
Bereich der Gemein-
bedarfsfläche "Bürger-
haus" 

- Erhalt von Bäumen im 
Bereich Gemeinbe-
darfsfläche "Sport-
heim" 

- Erhalt von Wiese 
nördlich gepl. Park-
platz 

Ausgleichsdefizit  
von 36.278 ÖP  
nach ÖKVO 

Wird erbracht 
durch  

Teilabbuchung 
von der Ökokon-
tomaßnahme 
AZ: 317.02.134 
Neuried-Altenheim 
Schneidhof 
1283/84 Oberbo-
denauftrag 

Bei einem entspre-
chendem Ausgleich 
verbleiben keine er-
heblichen oder nach-
haltigen für das 
Schutzgut Pflanzen- 
und Tierwelt. 
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 Eingriff Vermeidung /  
Minimierung 

Ausgleich  
(außerhalb kursiv) 

Fazit 

 

 Betroffenheit von 
Vögeln, Fleder-
mäusen, Reptilien 
(Zaun- und Mauer-
eidechse) und Am-
phibien (Gelb-
bauchunke, Kreuz-
kröte) 

 Festsetzungen für die 
Fauna 
- Baufeldräumung  
- Vermeidung von tem-

porären Brutmöglich-
keiten 

- Vermeidung eines 
Eingriffs in potentielle 
Fledermausquartiere 

- Bauzeitenbeschrän-
kung 

- Vermeidung von 
Lichtemissionen  

- Maßnahmen für Am-
phibien 

 

 Festsetzungen für 
die Fauna 
- Stilllegungsflä-

che 
- Kästen für Vögel 

und Fleder-
mäuse 

- Monitoring 
 

Unter Berücksichti-
gung und bei voll-
ständiger Umsetzung 
der genannten Maß-
nahmen ergibt sich 
aus fachgutachterli-
cher Sicht keine Ver-
letzung von Verbots-
tatbeständen nach 
§ 44 BNatSchG bei 
den artenschutzrecht-
lich relevanten Tier- 
und Pflanzenarten. 

L
a

n
d

s
c
h

a
ft

s
- 

u
n

d
 O

rt
s

b
il
d
 

 Verlust von Wie-
senfläche und 
Grünflächen 

 Verlust von prä-
gender Birken-
reihe am Ortsrand  

 Festsetzungen zu 
- Baumpflanzungen im 

Bereich des Parkplat-
zes 

- Strauchpflanzungen 
zur Eingrünung des 
Parkplatzes 

- Baumpflanzungen im 
Bereich der Gemein-
bedarfsfläche "Bürger-
haus" 

- Erhalt von Bäumen im 
Bereich Gemeinbe-
darfsfläche "Sport-
heim" 

- Erhalt von Wiese 
nördlich gepl. Park-
platz 

 
Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachhaltigen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Land-
schaftsbild bei inten-
siver Grüneinbin-
dung. 

K
u

lt
u

r-
 u

n
d

 

S
c

h
u

tz
g

ü
te

r    Da keine Kultur- und 
sonstigen Sachgüter 
bekannt sind, erge-
ben sich durch die 
geplante Bebauung 
keine Auswirkungen. 

Die Umweltprüfung gemäß § 1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG für die 
Schutzgüter kommt zu dem Ergebnis, dass bei Durchführung der festge-
legten Maßnahmen keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gungen für die Schutzgüter verbleiben. 

Naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsregelung 
Das geplante Vorhaben lässt sich nicht konfliktfrei zu den Ansprüchen und 
Zielsetzungen von Naturschutz und Landschaftspflege realisieren. Es stellt ei-
nen Eingriff nach § 14 BNatSchG i.V.m. § 14 NatSchG dar. 

Die naturschutzrechtliche Bilanzierung wird für Bereiche des rechtskräftigen 
Bebauungsplans, in dem es Veränderungen durch die Anlage des Parkplatzes 
(Teilbereich 1) und die Errichtung des Bürgerhauses (Teilbereich 2) gibt, er-
stellt. Diese Eingriffsbereiche überlagern größtenteils den rechtskräftigen B-
Plan "Sport- und Freizeitgelände am See" vom Mai 1996. Im Süden werden 
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Teilflächen des Flst.Nr. 2013/1 (Weg) und der Ackerfläche Flst.Nr. 2012 ein-
bezogen. Da sich bei der Zufahrtsstraße "Am Sportplatz" und im Bereich des 
Sportheims keine Veränderungen ergeben, werden diese Flächen bei der na-
turschutzrechtliche Eingriffsbilanzierung nicht betrachtet.  

Der Bilanzierung nach der Ökokontoverordnung wurde der Zeichnerische Teil 
der 1. Änd. und Erw. des Bebauungsplans "Sport- und Freizeitgelände am 
See" incl. der Planungsrechtlichen Festsetzungen zugrunde gelegt. 

Es ergab sich ein nach der Ökokontoverordnung ermitteltes 

 ein Ausgleichsdefizit für das Schutzgut Boden 16.846 Ökopunkte 

 ein Ausgleichsdefizit f. das Schutzgut Pflanzen/Tierwelt  36.278 Ökopunkte 

Gesamt 53.124 Ökopunkte 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für das Schutzgut Boden und das Schutz-
gut Pflanzen-/Tierwelt wird durch Teil-Abbuchung von nachfolgender Ökokon-
tomaßnahme der Gemeinde Neuried erbracht. 

Es handelt sich dabei um die Maßnahme  

 Neuried-Altenheim Schneidhof 1283/84 Oberbodenauftrag 
(AZ: 317.02.134) 

Die Maßnahme, die am 08.09.2019 vom Landratsamt Ortenaukreis genehmigt 
wurde, führt zur Verbesserung der Bodenfunktion "Standort für Kulturpflanzen" 
durch Erhöhung der Feldkapazität des durchwurzelbaren Bodenprofils. Es ist 
vorgesehen, dass Oberbodenauftrag auf der Maßnahmenfläche in einer 
Stärke von 20 cm unter Anleitung durch einen zertifizierten bodenkundlichen 
Baubegleiter erfolgt. 
Zum Genehmigungszeitpunkt verfügte die Maßnahme über ein Aufwertungs-
potential von 282.910 Ökopunkten. Seit 09.05.2019 befindet sich die Maß-
nahme in Umsetzung. 

Durch Teil-Abbruch von einer Ökokontomaßnahme der Gemeinde erfolgt 
eine ausreichende Kompensation für die Schutzgüter Boden und Pflan-
zen-/Tierwelt. 
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11.3 Quellenverzeichnis 

 Gutachten zum Artenschutz und zu Natura 2000 
(s. Auflistung am Anfang) 

 Gutachten zum Lärmschutz  
(s. Auflistung am Anfang) 

 Daten- und Kartendienst der LUBW (Landesamt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg): http://www4.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/servlet/is/41531/ 

 Geologisches Landesamt Baden-Württemberg (1994): Bodenübersichtskarte 
von Baden-Württemberg 1:200.000. Blatt CC 7910 Freiburg Nord und Blatt 
CC 8710 Freiburg Süd 

 Geoportal Baden-Württemberg: https://www.geoportal-bw.de/kartenviewer 

 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Regierungspräsidium Frei-
burg: Bodenkarte von Baden-Württemberg, M 1:50.000 des GeoLa (Inte-

grierte Geowissenschaftliche Landesaufnahme), Kartenviewer 
http://maps.lgrb-bw.de/ 

 Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Stuttgart: Amtliche topographi-
sche Karten 1:25.000. Ausgabe 2002 

 LFU (2002) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Gebietshei-
mische Gehölze in Baden-Württemberg 

 LFU (2005) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Bewertung 
der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensations-
bedarfs in der Eingriffsregelung. Abgestimmte Fassung August 2005. Bear-
beitung: Vogel / Breunig 

 LFU (2005) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Empfeh-
lung für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleit-
planung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnah-
men sowie deren Umsetzung. Teil A und Teil B. Abgestimmte Fassung Okto-
ber 2005. Bearbeitung: Prof. Dr. C. Küpfer 

 LFU (2009) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Arten, Bio-
tope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. 4. Auf-
lage 

 LFU (2000) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Naturschutz - Praxis, 
Eingriffsregelung 3. 1. Auflage 

 LUBW (2010) Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg: Bodenschutz 23 - Bewertung von Böden nach ihrer Leistungs-
fähigkeit 

 LUBW (2012) Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg: Bodenschutz 24 - Das Schutzgut Boden in der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung 

 ÖKVO (2010): Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter 
Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen. Fassung vom 19.12.2010 

 RVSO (2019) Regionalverband Südlicher Oberrhein: Raumnutzungskarte, 
Umweltbericht, etc.  

https://www.geoportal-bw.de/kartenviewer
http://maps.lgrb-bw.de/
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Anhang: 

Auszug aus dem Bogen des Ökokontos der Gemeinde Neuried 

Maßnahme: Neuried-Altenheim Schneidhof 1283/84 Oberbodenauftrag  
(AZ: 317.02.134) 
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